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Gesamtregister zu den Jahrgängen 1967-1986 
Repertoire general des annees 1967-1986 

Inhalt: 

1. Sachregister 
II. Entscheidregister 

Allgemeine Hinweise 

a) Angabe der Fundstelle in den einzelnen 
Heften: z.B. 211979 45 heisst Heft 2 des Jahr­
gangs 1979 Seite 45. 

b) Die Gliederung der beiden Register nach 
Sachgebieten ist eine praktische, nicht eine 
streng wissenschaftliche. Die Zuweisung der 
einzelnen Artikel und Entscheide ist nicht im­
mer eindeutig möglich. Überschneidungen 
sind kaum vermeidbar. Gewisse Artikel und 
Entscheide sind daher mehr als einmal zitiert. 

c) Zur Entwicklung der schweizerischen Land­
wirtschaftsgesetzgebung: Vgl. jeweils den 
«Überblick» in den einzelnen Heften. 

d) Jahresversammlungen der Schweizerischen 
Gesellschaft für Agrarrecht: Vgl. jeweils die Be­
richte darüber, i.d.R. im letzten Heft eines 
Jahrganges. 

e) Literaturanzeigen sind nicht aufgeführt, in 
der Meinung, dass die Fachliteratur durch die 
Kataloge erfasst wird. 

f) Nachbezug von Heften: Einzelne Hefte kön­
nen, soweit noch vorhanden, bei der Buch­
druckerei Effingerhof AG, 5200 Brugg, Tel. 
056/4110 51, nachbezogen werden. Vergrif­
fen sind die Hefte 2/1972 und II 1973. Preis 
der Hefte: Fr. 5.- je Heft für die Jahrgänge bis 
mit 1984, Fr. 10.- für die Jahrgänge 1985 und 
1986, je zuzüglich Zustellgebühr. 

Abkürzungen/ abreviations 

Contenu: 
1. Repertoire des matieres 

II. Repertoire des arrets 

Remarques generales 

a) Indication des rejerences aux divers fasci­
cules: p. ex. 211979 45 renvoie au deuxieme 
fascicule de l'annee 1979, page 45. 

b) L'articulation des deux repertoires selon !es 
matieres est d'ordre pratique, non strictement 
scientifique. La classification de chaque article 
ou arret n'est pas toujours possible de fa<;on 
indubitable; on ne peut eviter des recoupe­
ments. C'est pourquoi certains arrets et ar­
ticles sont cites plusieurs fois. 

c) Quanta l'evolution de la legislation agricole 
suisse, voir l'aper<;u («Überblick») de chaque 
fascicule. 

d) Assemblees generales de la Societe suisse de 
droit agraire: voir !es rapports parus dans Je 
dernier fascicule de chaque annee, en regle 
generale. 

e) Les notices bibliographiques ne sont pas 
reprises, dans l'idee que Ja litterature de ce 
domaine figure dans !es catalogues. 

f) Commandes de fascicules isoles: On peut 
commander des fascicules anciens, dans Ja 
mesure ou ils ne sont pas epuises, aupres de 
l'imprimerie Effingerhof AG, 5200 Brugg, tel. 
056/4110 51. Sont d'ores et deja epuises !es 
cahiers 2/1972 et II 1973. Le prix est de cinq 
francs par fascicule pour !es annees allant jus­
qu'a 1984 et de dix francs pour !es annees 1985 
et 1986, frais d'envoi non compris. 

(Häufiger verwendete/les plus couramment utilisees) 

A TF Recueil officiel des arrets du Tribunal federal suisse 
BB Bundesbeschluss 
BG Bundesgesetz 
BGE Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts 
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Bundesgericht 
Bundesrat 
Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
Codecivil suisse du 10 decembre 1907 (RS 210) 
Conseil federal 
Constitution federale du 29 mai 1874 de la Confederation suisse 
Departement federal de l'economie publique 
Eidgenössisches Departement des Innern 
BG vom 12. Juni 1951 über die Erhaltung des bäuerlichen Grundbesitzes 
(SR 211.412.11) 
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement 
Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement 
Loi federal du 3 octobre 1951 sur l'amelioration de l'agriculture et le maintien de la 
population paysanne (Loi sur l'agriculture) (RS 910.1) 
Loi federale 
Loi federale du 12 juin 1951 sur le maintien de la propriete fonciere rurale 
(RS 211.412.11) 
BG vom 3. Oktober 1951 über die Förderung der Landwirtschaft und die Erhaltung 
eines gesunden Bauernstandes (Landwirtschaftsgesetz) (SR 910.1) 
BG vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege 
(SR 173.110) 
Schweizerisches Obligationenrecht (SR 220) 
Recueil systematique du droit federal 
Systematische Sammlung des Bundesrechts (Systematische Rechtssammlung) 
Tribunal federal/Tribunale federale 
Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 (SR 210) 



1. Sachregister/Repertoire des matieres 
Übersicht/ Aperi;u 

1. Agrarrecht und Landwirtschaft im allgemeinen 
2. Grundlagenverbesserung 
3. Bäuerliches (landwirtschaftliches) Bodenrecht 

Bäuerliches (landwirtschaftliches) Zivilrecht 
Raumplanungsrecht 

4. Landwirtschaftliches Wirtschaftsrecht 
5. Landwirtschaftliches Sozialrecht 
6. Landwirtschaftliches Polizeirecht. Umweltschutzrecht 
7. Landwirtschaftliches Steuerrecht 

1. Agrarrecht und Landwirtschaft im allgemeinen 

Allgemeine Fragen und solche, die mehrere Gebiete betreffen 

Schweizerisches Agrarrecht heute 
Kaufmann Otto K., Prof. Dr. iur., Bundesrichter 

Recht und Landwirtschaft 
Jost Arthur, Dr. iur., Rechtsanwalt 

Die Sonderstellung des Agrarkredites 
Kurath Roland, dipl. ing. agr. ETH 

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die schweizerische Landwirt­
schaft 
Brugger Alfred, dipl. ing. agr. ETH 

Raumplanung und Agrarrecht 
Schürmann Leo, Prof. Dr. iur. 

Ziele und Instrumente der EWG-Agrarpolitik; die schweizerische Landwirt­
schaft und die EWG 
Popp Hans W., Dr. oec. dipl. ing. agr. ETH 

Die Landwirtschaft im Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den 
Europäischen Gemeinschaften 
Seminar für Agrarpolitik und Agrarrecht an der Hochschule St. Gallen 

Der landwirtschaftliche Strukturwandel und das Agrarrecht. Tagungsbericht 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Zur Kodifikation des Agrarrechts. Bemerkung zu einem Postulat 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 

Enteignungs- und Entschädigungsfragen aus landwirtschaftlicher Sicht 
Guthauser Pius, Dr. iur. 

Natürlicher und gelenkter Strukturwandel in der schweizerischen Landwirt­
schaft 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 
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Die Erhaltung des bäuerlichen Heimwesens in der jüngsten Rechtsentwick­
lung der Schweiz 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

La loi fäderale sur l'expropriation et son application aux immeubles agricoles 
Meyer Francis, Dr. iur. 

Kartellrecht und Landwirtschaftsrecht 
Schmidhauser Bruno, Dr. iur. 

Zur Verwerfung des Raumplanungsgesetzes 
Neukomm Willy, Dr. sc. techn. ETH 

Grundeigentum, land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Umweltschutz. 
Landwirtschaftliches Umweltschutzrecht 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 

Grundeigentum, land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Raumplanung 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Land- und Forstwirtschaft und Umweltschutz. Empfehlungen des IX. Euro­
päischen Agrarkongresses 

Landwirtschaft und Umweltschutzgesetz 
Gfeller Rolf, Fürsprecher 

Die Bedeutung der Totalrevision der Bundesverfassung für die Landwirt­
schaft 
Kaufmann Otto K., Prof. Dr. iur., Bundesrichter 

Revision totale de Ja Constitution fäderale et l'agriculture 
Aubert Jean-Frarn;ois, Prof./ Perrenoud Andre, dipl. ing. agr. ETH 

Das landwirtschaftliche Sozialrecht und seine Auswirkungen auf die Agrar­
struktur und die landwirtschaftlichen Betriebe 
Dickenmann Hans, dipl. ing. agr. ETH 

Agrarentwicklung, Ordnung der Bodennutzung und Strukturverbesserung 
_Anderegg Ralph, PD Dr./ Müller Oskar, lic. oec. 

Raumplanungsgesetz und Landwirtschaft 
Details hinten unter Zif. 3.4 Raumplanung 

Beziehungen zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft 
Bloetzer Gotthard, Dr. iur. und dipl. Forsting. ETH 

Beziehungen zwischen Landwirtschaft und Forstwirtschaft. Resolution des 
IX. Europ. Agrarkongresses 

Die Organisation des Agrarkredites und die Rechtsvorkehren zur Finanzie­
rung der landwirtschaftlichen Gewerbe in der Schweiz 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Rechtsfragen bei neuen landwirtschaftlichen Produktionen 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 

Die Organisation des Agrarkredites und die Rechtsvorkehren zur Finanzie­
rung der landwirtschaftlichen Gewerbe in der Schweiz 
Rechtsfragen bei neuen landwirtschaftlichen Produktionen 
Resolutionen des XII. Europ. Agrarrechtskongresses 

Landwirtschaft und neues Umweltschutzgesetz 
Zäch Christoph, Fürsprecher 
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3/1973 24 

1/1974 

2/1976 33 

2/1976 56 

2/1977 49 

2/1977 64 

1/1978 19 

2/1978 47 

3/1978 69 

3/1978 81 

2/1979 45 

1/1980 

2/1980 33 

2/1981 25 

1/1982 20 

1/1983 

2/1983 41 

2/1983 69 

3/1983 81 



Gewässerschutz und Landwirtschaft 
Ursprung Jörg, Dr. iur. 

Festlegung und Änderung der Gebiete mit erschwerten Produktions- und 
Lebensbedingungen 
Huser Meinrad, Dr. iur. 

Sind Schnittblumen ein landwirtschaftliches Erzeugnis? 
Beck Rainer, lic. oec. publ. 

Zur Sicherung des Kulturlandes in der Schweiz 
Pjisterer Martin, Dr. iur. 

Noch einmal zur Frage «Sind Schnittblumen ein landwirtschaftliches 
Erzeugnis?» 
Redaktion 

2. Grundlagenverbesserung 

3/1983 95 

2/1984 33 

1/1985 14 

2/1985 49 

2/1985 79 

Forschung, Bildung, Beratung, Bodenverbesserungen, Strukturverbesserung, Pflanzen- und 
Tierzucht 

2.1 Im allgemeinen 

Der landwirtschaftliche Strukturwandel und das Agrarrecht. Tagungsbericht 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Natürlicher und gelenkter Strukturwandel in der schweizerischen Landwirt­
schaft 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 

Die Erhaltung des bäuerlichen Heimwesens in der jüngsten Rechtsentwick­
lung der Schweiz 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Rechtliche Massnahmen zur Verbesserung der landwirtschaftliche Boden­
nutzung 
Neukomm Willy, Dr. sc. techn. ETH 

Mesures legales destinees a ameliorer Je Statut des biens-fonds agricoles 
Michon Francis, Maitre 

Agrarentwicklung, Ordnung der Bodennutzung und Strukturverbesserung 
Anderegg Ralph, PD Dr./ Müller Oskar, lic. oec. 

Agrarentwicklung, Ordnung der Bodennutzung und Strukturverbesserung. 
Zusammenfassung 
Blaizot Fran9ois, Generalberichterstatter am X. Europ. Agrarrechtskongress 

La reglementation du transfert des terres agricoles et ses influences sur !es 
structures dans Je droit suisse actuel 
Müller Manuel, notaire 

Die Regelung des landwirtschaftlichen Bodenverkehrs und seine struktu­
rellen Auswirkungen 
Resolution des XI. Europ. Agrarrechtskongresses 

2/1973 13 

3/1973 17 

3/1973 24 

3/1975 97 

3/1975 106 

1/1980 

II 1980 10 

1/1982 

1/1982 14 
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2.2 Bodenverbesserungen und landwirtschaftliche Hochbauten 

Die Bedeutung des landwirtschaftlichen Bodenrechts in der Planung 
Stüdeli Rudolf, Dr. iur. 

Die Bedeutung des landwirtschaftlichen Bodenrechts in der Planung und 
Bodenverbesserung 
Ursprung Jörg, Dr. iur. 

Güterzusammenlegung und landwirtschaftlicher Hochbau als Raumpla­
nungsmittel 
Weidmann Theophil, Prof. 

Die landwirtschaftliche Vorplanung bei Güterzusammenlegungen 
Moos Franz, dipl. ing. agr. ETH/SIA 

Aus der Praxis der Bodenverbesserungskommission des Kt. Aargau 
Buchs Angelo, lic. iur. 

Procedure d'enquete et recours dans la legislation sur les ameliorations 
foncieres 
Bonnard Alexandre, Dr en droit, Maitre 

Das Rechtsmittelverfahren in der deutschen Flurbereinigung 
Quadjlieg F., Dr. 

Schweizerisches Güterzusammenlegungsrecht. Arbeitstagung 1970. 
Sonderheft 11211970 mit folgenden sieben Beiträgen: 

Hauptergebnisse der Tagung 

Ziele und Hauptprinzipien der Güterzusammenlegung 
Weidmann Theophil, Prof. 

Güterregulierung und Planung 
Ursprung Jörg, Dr. iur. 

Le respect de la garantie de la propriete dans les remaniements parcellaires 
Antognini Fulvio, juge federal 

Das Verfahrensrecht der Güterzusammenlegung 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Die Behandlung der dinglichen Rechte im Güterzusammenlegungsverfahren 
Huber Hans, Dr. iur. 

Sicherung und Revision der Güterzusammenlegung 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 

Das neue st. gallische Meliorationsrecht 
Vetterli Rolf, lic. iur., und Rohner Christoph, lic. iur. 

2.3 Agrarkredit 

Die Sonderstellung des Agrarkredites 
Kurath Roland, dipl. ing. agr. ETH 

Die Organisation des Agrarkredites und die Rechtsvorkehren zur 
Finanzierung landwirtschaftlicher Gewerbe in der Schweiz 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 
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111967 14 

1/1967 19 

111969 

1/1969 11 

111969 18 

111969 25 

2/1969 22 

112/1970 

11211970 11 

11211970 21 

112/1970 26 

11211970 37 

112/1970 75 

11211970 87 

211978 38 

2/1968 

111983 



Die Organisation des Agrarkredites und die rechtlichen Mittel für die 
Finanzierung des landwirtschaftlichen Betriebes. Kongressbericht 
Hotz Hans-Rudolf, dipl. ing. agr. ETH 

2.4 Pflanzenzucht 

Das schweizerische Sortenschutzrecht 
Gfeller Walter, Dr. iur. 

2/1983 69 

2/1985 61 

2.5 Privatrechtliche Grundlagenverbesserung. Überbetriebliche Zusammenarbeit 

Bedeutung und Formen der überbetrieblichen Zusammenarbeit in der 
schweizerischen Landwirtschaft 

1/2/1975 7 

Modellvertrag für Betriebsgemeinschaften in der Form der einfachen Gesell­
schaft 

Kommentar zum Modell-Vertrag 
Bericht einer Arbeitsgruppe der Abteilung für Landwirtschaft EVD Dr. Hans 
W. Popp (August 1975) 

Rechtsfragen und Bewertungsprobleme bei Betriebsgemeinschaften 
Späti Hanspeter, dipl. ing. agr. ETH 

1/1977 

3. Bäuerliches (landwirtschaftliches) Bodenrecht. Bäuerliches 
(landwirtschaftliches) Zivilrecht. Raumplanungsrecht 

3.1 Im allgemeinen 

Die Bedeutung des landwirtschaftlichen Bodenrechts in der Planung 
Stüdeli Rudolf, Dr. iur. 

Die Bedeutung des landwirtschaftlichen Bodenrechts in Planung und Boden­
verbesserung 
Ursprung Jörg, Dr. iur. 

Eigentumsgarantie und landwirtschaftliches Bodenrecht 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Garantie de Ja propriete et droit foncier rural 
Bonnard Alexandre, Dr en droit, Maitre 

Treu und Glauben sowie Billigkeit im landwirtschaftlichen Boden- und 
Erbrecht 
Pikalo Alfred, Dr. iur. 

Die Revision des bäuerlichen Privatrechtes 
Liver Peter, Prof. Dr. iur. 

Les modifications du droit civil rural selon le message du Conseil föderal du 
29 avril 1970 
Kaufmann Otto K„ Prof. Dr. iur„ Juge föderal 

Zur Revision des bäuerlichen Zivilrechtes 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

1/1967 

1/1967 

2/1967 

2/1967 

2/1967 

2/1969 

1/1971 

1/1971 

25 

41 

14 

19 

20 

34 

15 
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Le nouveau droit civil rural selon Ja loi federale du 6 octobre 1972 
Junod Raymond, Directeur 

Der landwirtschaftliche Strukturwandel und das Agrarrecht. Tagungsbericht 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Bäuerliches Zivilrecht. Einzelfragen 
Redaktion 

Natürlicher und gelenkter Strukturwandel in der schweizerischen Landwirt­
schaft 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 

Die Erhaltung des bäuerlichen Heimwesens in der jüngsten Rechtsentwick­
lung der Schweiz 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Rechtliche Massnahmen zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Boden­
nutzung 
Neukomm Willy, Dr. sc. techn. ETH 

Mesures legales destinees a ameliorer Je Statut des biens-fonds 
Michon Francis, Maitre 

Der Weg des landwirtschaftlichen Bodeneigentums 
Tagungsbericht und Resolution des VIII. Europ. Agrarrechtskongresses 

La valeur du rendement et Ja revision des normes federales d'estimation 
Ruedin Jean, avocat et notaire 

Der Ertragswert im schweizerischen Agrarrecht: Bedeutung und Neukonzep­
tion 
Späti Hanspeter, dipl. ing. agr. ETH 

Rechtsfragen und Bewertungsprobleme bei Betriebsgemeinschaften 
Späti Hanspeter, dipl. ing. agr. ETH 

Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum bäuerlichen Bodenrecht von 
1912 bis 1976 
Walliser Peter, Dr. iur. 

Agrarentwicklung, Ordnung der Bodennutzung und Strukturverbesserung 
Anderegg Ralph, PD Dr./ Müller Oskar, lic. oec. 

Agrarentwicklung, Ordnung der Bodennutzung und Strukturverbesserung 
Blaizot Fran9ois, Generalberichterstatter am X. Europ. Agrarrechtskongress. 
Zusammenfassung 

Guide pour l'estimation des imrneubles agricoles 
Perrenoud Andre, dipl. ing. agr. ETH 

Bäuerliches Grundeigentum 
Stellungnahme am Schweiz. Juristentag 1979 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Zum neuen landwirtschaftlichen Bodenrecht 
Sonderheft 3/1981 mit folgenden drei Beiträgen: 

Neues bäuerliches Bodenrecht - Erwartungen der schweizerischen Landwirt­
schaft 
Hotz Reinhold, Dr. iur. 
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1/1973 

211973 13 

211973 30 

3/1973 17 

311973 24 

3/1975 97 

3/1975 106 

II 1976 

311976 69 

3/1976 79 

111977 

2/1979 65 

II 1980 

111980 10 

111980 13 

II 1980 16 

3/1981 65 



Qu'attend l'agriculture d'un nouveau droit foncier rural? 
Vallat Jean, Prof. 

Bäuerliche Bodenreformpostulate aus der Sicht der geltenden Bundesverfas­
sung 
Müller Georg, Prof. Dr. iur. 

La reglementation du transfert des terres agricoles et ses influences sur les 
structures dans le droit suisse actuel 
Müller Manuel, notaire 

Die Regelung des landwirtschaftlichen Bodenverkehrs und seine strukturel­
len Auswirkungen 
Resolution des XI. Europ. Agrarrechtskongresses 

Der Vorentwurf zu einem Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

3.2 Pachtrecht 

Die Revision des landwirtschaftlichen Pachtrechts 
Keller Paul, Fürsprecher 

Des baux a ferme 
Perrenoud Andre, ing. agr. EPF 

Die neuen Pachtvertragsformulare 
Schumacher Moritz, Dr. iur. 

Bodeneigentum und Landwirtschaftsbetrieb im Pachtrecht 
Lukanow Jürgen, Dr. iur. 

Bodeneigentum und Landwirtschaftsbetrieb 
Empfehlungen des IX. Europ. Agrarrechtskongresses 

Propriete fonciere et exploitation agricole. Droit europeen du bail a ferme. 
Resume du 1xeme Congres Europ. de Droit Rural 

Grundgedanken des kommenden bäuerlichen Pachtrechtes 
Zimmerli Ulrich, Dr. iur. 

Vers un nouveau droit pour les baux a ferme agricoles 
Michon Francis, Maitre 

Die Stellung des Pächters in der Güterzusammenlegung nach kommendem 
Recht 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Das neue schweizerische Pachtrecht 
Sonderheft 3/ 1985 mit folgenden vier Beiträgen: 

Übersicht 

Vollzugsfragen zum BG über die landwirtschaftliche Pacht 
Braun Armin, lic. iur. 

La loi federale sur le bail a ferme agricole 
Henny J.-M., Dr en droit 

Die Bemessung des Pachtzinses 
Hofer Eduard, Dr. sc. techn. 

311981 74 

3/1981 81 

111982 

111982 14 

2/1986 53 

111968 22 

211969 15 

2/1974 40 

111978 

111978 17 

111978 18 

3/1979 85 

311979 100 

111984 

311985 97 

311985 98 

311985 118 

3/1985 131 
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Les notions de «moyens d'existence» dans la loi federale sur le bail a ferme 
agricole 
Lehmann Bemard, Dr es SC. techn. 

Zur Einführung des neuen landwirtschaftlichen Pachtrechts: Behörden, Ver­
fahren und Übergangsrecht 
Merkli Thomas, Fürsprecher 

3.3 Erbrecht 

Treu und Glauben sowie Billigkeit im landwirtschaftlichen Boden- und Erb­
recht 
Pikalo Alfred, Dr. iur. 

Die Änderungen am bäuerlichen Erbrecht des ZGB im Vorentwurf V der 
Expertenkommission des EJPD vom März 1963 über die Revision des Bo­
denrechts 
Steiger Franz, Dr. iur. 

Die stillschweigende Umwandlung der fortgesetzten Erbengemeinschaft in 
eine einfache Gesellschaft oder Kollektivgesellschaft 
Jost Arthur, Dr. iur. 

Wieviel Boden braucht der Landwirt? Bemerkungen zu Art. 620 ZGB 
Hauser Marco, Dr. iur. 

Noch einmal zu einer Frage des bäuerlichen Erbrechts 
Keller Paul, Fürsprecher 

Die mitbewirtschafteten Liegenschaften nach Art. 620 Abs. 2 ZGB 
Keller Paul, Fürsprecher 

3.4 Raumplanung 

Güterzusammenlegung und landwirtschaftlicher Hochbau als Raum­
planungsmittel 
Weidmann Theophil, Prof. 

Güterregulierung und Planung 
Ursprung Jörg, Dr. iur. 

Raumplanung und Agrarrecht 
Schürmann Leo, Prof. Dr. iur. 

Zur Verwerfung des Raumplanungsgesetzes 
Neukomm Willy, Dr. sc. techn. 

Grundeigentum, land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Raumplanung 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

Les nouvelles dispositions legales vaudoises sur les zones agricoles 
Bonnard Alexandre, Dr en droit, Maitre 

Fonctionnement du systeme de mesures de compensation liees a la creation de 
zones agricoles dans le canton de Vaud 
Michon Francis, Maitre 
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3/1985 141 

2/ 1986 81 

2/1967 34 

l/ 1968 5 

2/1971 11 

1/1973 18 

3/1973 38 

1/1976 8 

1/1969 

1/2/1970 21 

2/1971 

211976 56 

2/1977 64 

2/1978 33 

1/1979 24 



Raumplanungsgesetz und Landwirtschaft. Arbeitstagung 1980. 
Sonderheft 2/1980 mit folgenden neun Beiträgen: 

Was erwartet die Landwirtschaft von der Durchführung der Raumplanung? 
Einige Hauptergebnisse der Arbeitstagung 
Friedrich Hans-Peter, Prof. Dr. iur. 

La loi föderale sur l'amenagement du territoire et ses incidences sur l'agricul­
ture. Orientation et resume 

Die Auswirkungen des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes auf die Kan­
tone, Gemeinden und Privaten 
Baschung Marius, Fürsprecher 

Erwartungen der Landwirtschaft bei der Gestaltung der Nutzungsordnung 
im ländlichen Raum 
Nussbaumer Urs, dipl. ing. agr. ETH 

Raumplanungsgesetz und Landwirtschaft im Berggebiet 
Maissen Theo, Dr. 

Grundsätze für die Zuweisung zum Landwirtschaftsgebiet und zur Landwirt­
schaftszone 
Reinhardt Ernst, dipl. Forsting. ETH 

Die Wirkungen der Zuweisung zur Landwirtschaftszone 
Ludwig Peter, Dr., Fürsprecher 

Landwirtschaftszonen und Landwirtschaftsrecht, namentlich bäuerliches 
Bodenrecht 
Neukomm Willy, Dr. sc. techn. ETH 

Vollzug des Raumplanungsgesetzes 
Aemisegger Heinz, Dr. iur./ Stüdeli Rudolf, Dr. iur. 

Zur Sicherung des Kulturlandes in der Schweiz 
Pjisterer Martin, Dr. iur. 

3.5 Weitere Themen 

Die bäuerlichen Vorkaufsrechte in den Revisionsbestrebungen 
Jost Arthur, Dr. iur. 

Einige Gedanken zur steuerrechtlichen Behandlung von Ersatzbeschaffungen 
von Landwirten 
Cagianut Francis, Dr. 

Enteignungs- und Entschädigungsfragen aus landwirtschaftlicher Sicht 
Guthauser Pius, Dr. iur. 

La foi föderale sur l'expropriation et son application aux immeubles agricoles 
Meyer Francis, Dr en droit 

Die Eherechtsreform aus landwirtschaftlicher Sicht 
Hausheer Heinz, Prof. Dr. iur. 

La revision du droit matrimonial vue sous l'aspect de l'agriculture 
Sandoz Suzette, Dr en droit 

2/1980 33 

2/1980 34 

2/1980 41 

2/1980 43 

2/1980 54 

2/1980 62 

2/1980 75 

2/1980 87 

2/1980 102 

2/1980 113 

2/1985 49 

l/1968 15 

2/1971 7 

3/1973 

l/1974 

3/1977 89 

3/1977 100 
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Problemes fiscaux lies aux transferts, a titre gratuit ou onereux, d'immeubles 
agricoles 
Paschoud Jean-Blaise, Dr en droit 

Das Nationale Forschungsprogramm «Boden» ist angelaufen. Eine Orientie­
rung 

Eigentum am und Verfügung über das Wasser zur landwirtschaftlichen Ver­
wendung 
Schlussfolgerungen des XIII. Europ. Agrarrechtskongresses und Stellung­
nahme 

4. Landwirtschaftliches Wirtschaftsrecht 

2/1982 62 

II 1985 46 

1/1986 27 

Wirtschaftspolitische Massnahmen. Einkommens-(Preis-) und Absatzsicherung. Vermarktung. 
Produktionslenkung 

4.1 Im allgemeinen 

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die schweizerische Landwirt­
schaft 
Brugger Alfred, dipl. Ing.agr. ETH 

Rechtsfragen der Produktionslenkung in der Landwirtschaft 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 

Ziele und Instrumente der EWG-Agrarpolitik; die schweizerische Landwirt­
schaft und die EWG 
Popp Hans, Dr. oec. dipl. ing.agr. ETH 

Die Landwirtschaft im Freihandelsabkommen zwischen der Schweiz und den 
Europäischen Gemeinschaften. Seminar für Agrarpolitik und Agrarrecht an 
der Hochschule St. Gallen 

Mengenmässige Beschränkungen im Agrarrecht 
Nell Anton, Dr. iur. 

Rechtsgrundsätze der Einfuhrkontingentierung 
Gygi Fritz, Prof. Dr. iur. 

Erfahrungen der Praxis mit mengenmässigen Beschränkungen und Vor­
schläge für eine Neuordnung 
Hodler Marc, Fürsprecher 

Kartellrecht und Landwirtschaftsrecht 
Schmidhauser Bruno, Dr. iur. 

Zukunftsaussichten der Genossenschaften 
Anderegg Ralph, Dr. / Müller Oskar, lic. oec. 

Landwirtschaftliches Aussenhandelsrecht der Schweiz 
Herrmann Ulrich, lic. rer. pol. 

Rechtsfragen bei neuen landwirtschaftlichen Produktionen 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 

Die neuen landwirtschaftlichen Produktionen: ihre Regelungen in den natio­
nalen Rechten und im Gemeinschaftsrecht 
Resolution des XII. Europ. Agrarrechtskongresses 

12 

2/1968 15 

2/1968 28 

2/1972 

2/1972 16 

3/1974 65 

311974 77 

3/1974 86 

211976 33 

3/1976 100 

1/1979 

2/1983 41 

2/1983 70 



La mise sur Je marche de Ja production agricole 
lanin Jacques, Dr es SC. econ. et comm. 

Vertikale Vertragsproduktion in der Landwirtschaft 
leger Peter, Fürsprech 

Rechtliche Organisationsformen der Landwirtschaft zur Vermerkung ihrer 
Erzeugnisse 
Schlussfolgerungen des XIII. Europ. Agrarrechtskongresses und Stellung­
nahme 

Das Recht der Beschränkung in der Produktion landwirtschaftlicher Erzeug­
msse 
Schlussfolgerungen des XIII. Europ. Agrarrechtskongresses und Stellung­
nahme 

Die rechtliche Organisation der Landwirte im Hinblick auf die Vermarktung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
leger Peter, Dr. iur. Fürsprecher 

La mise sur Je marche de la production agricole en Suisse, l'organisationjuri­
dique des agriculteurs 
lanin Jacques, Dr es sc. et comm. 

4.2 Besondere Produktionsrichtungen 

Rechtliche Ordnung des Schlachtviehmarktes 
Burgunder Willy, lic. iur. 

Rechtliche Fragen der Einfuhrregelung für landwirtschaftliche Erzeugnisse 
(Wein, Obst, Früchte, Gemüse, Schlachtgeflügel) 
Heuss/er Heinz, Dr. iur. 

Zum 50jährigen Bestehen des schweizerischen Getreidegesetzes. Die eidge­
nössischen Getreiderekurskommission 
Rüttimann Albert, Gerichtsschreiber 

Economie laitiere; taxe conditionnelle. Imprecisions et interpretation des 
textes applicables 
Reymond Philippe, Dr en droit 

Rechtsfragen der Milchkontingentierung 
Richli Paul, PD Dr. iur. 

Sind Schnittblumen ein landwirtschaftliches Erzeugnis? 
Beck Rainer, lic, oec. publ. 

La limitation du rendement a l'unite de surface dans Je vignoble suisse 
Gay Daniel, Dr en droit 

Noch einmal zur Frage «Sind Schnittblumen ein landwirtschaftliches 
Erzeugnis?» 
Redaktion 

Die Schweizerische Genossenschaft für Getreide und Futtermittel gestern 
und heute 
Gfeller Rolf, Fürsprecher 

Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum Getreidegesetz vom 
20. März 1959 
Bendel Felix, Dr. iur. 

311984 69 

311984 92 

1/1986 29 

1/1986 33 

3/1986 105 

3/1986 120 

111982 21 

111983 11 

2/1983 62 

111984 9 

II 1985 

1/1985 14 

211985 72 

211985 79 

111986 2 

111986 19 
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5. Landwirtschaftliches Sozialrecht 

Zur Entwicklung des schweizerischen landwirtschaftlichen Sozialrechts 
Aus einer Eingabe vom 26. Februar 1976 des Schweizerischen Bauernverban­
des an das EVD und das EDI 

Das landwirtschaftliche Sozialrecht und seine Auswirkungen auf die Agrar­
struktur und die landwirtschaftlichen Betriebe 
Dickenmann Hans, dipl. ing. agr. ETH 

1/1976 10 

2/1979 45 

6. Landwirtschaftliches Polizeirecht. Umweltschutzrecht 

Grundeigentum, land- und forstwirtschaftliche Nutzung und Umweltschutz. 
Landwirtschaftliches Umweltschutzrecht 
Pfenninger Adolf, Dr. iur. 

Landwirtschaft und Forstwirtschaft und Umweltschutz. Empfehlungen des 
IX. Europ. Agrarrechtskongresses 

Landwirtschaft und Umweltschutzgesetz 
Gfeller Rolf, Fürsprecher 

Landwirtschaft und neues Umweltschutzgesetz 
Zäch Christoph, Fürsprecher 

Gewässerschutz und Landwirtschaft 
Ursprung Jörg, Dr. iur. 

7. Landwirtschaftliches Steuerrecht 

Einige Gedanken zur steuerrechtlichen Behandlung von Ersatzbeschaffungen 
von Landwirten 
Cagianut Francis, Dr. 

Die Besteuerung in der Landwirtschaft 
L'imposition dans l'agriculture 
Siehe die Hefte 211982 und 3/1982 mit den folgenden Beiträgen: 

Übersicht 

Die Besteuerung in der Landwirtschaft 
Nachtrag dazu 
Gerber Samuel, dipl. ing. agr. ETH 

Die Bewertung landwirtschaftlichen Vermögens zu Steuerzwecken 
Weilenmann Peter, Dr. sc. techn. ETH 

Problemes fiscaux lies aux transfert, a titre gratuit ou onereux, d'immeubles 
agricoles 
Paschoud Jean-Blaise, Dr en droit 

Empfindet die Landwirtschaft ihre Besteuerung als gerecht? 
Späti Hanspeter, dipl. ing. agr. ETH 

Zusammenfassung zum Thema «Die Besteuerung in der Landwirtschaft» 
Zimmerli Ulrich, Dr. iur. 
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II. Entscheidregister /Repertoire des arrets 
Übersicht/ Aper~u 

1. Landwirtschaftsrecht im allgemeinen 
2. Grundlagenverbesserung 
3. Bäuerliches (landwirtschaftliches) Bodenrecht 

Bäuerliches (landwirtschaftliches) Zivilrecht 
Raumplanungsrecht 

4. Landwirtschaftliches Wirtschaftsrecht 

Seite/page 

16 
17 
23 

5. Landwirtschaftliches Polizeirecht. Umweltschutzrecht 
28 
31 

Hinweise zum Entscheidregister 

a) Inhalt. Das Entscheidregister enthält nur 
die Rubra der Entscheide, die in den Blättern 
für Agrarrecht mit dem Text veröffentlicht 
wurden; dazu kommen noch die Rubra, zu de­
ren Entscheid eine Bemerkung gemacht 
wurde. Die Blätter enthalten grundsätzlich 
nur solche Entscheide mit dem Text, die nicht 
anderweitig publiziert sind, wie in der amtli­
chen Sammlung der Entscheide des Bundes­
gerichtes (BGE), in der «Verwaltungspraxis 
der Bundesbehörden» (VPB), früher «Verwal­
tungsentscheide der Bundesbehörden» (VEB). 
Wieweit anderweitig nicht publizierte Ent­
scheide in den Blättern veröffentlicht werden 
konnten, war vor allem eine Frage, wie weit 
Texte der Redaktion zur Verfügung standen, 
sodann auch der Eignung und des Platzes. 

b) Gliederung. Die Grundgliederung stimmt 
mit der des Sachregisters überein. Im einzel­
nen aber waren verschiedentlich andere Ein­
teilungen zweckmässig. Die Rubra sind im In­
teresse einer einheitlichen Gestaltung z. T. et­
was anders formuliert, zur Einsparung von 
Platz teilweise etwas gekürzt. Einzelne Ent­
scheide sind mehr als einmal zitiert, nämlich 
dann, wenn sie wegen ihres Inhaltes dem einen 
oder andern Ti tel zugeordnet werden können. 

c) Zur Aktualität. Nicht alle hier publizierten 
Entscheide sind heute noch in gleichem Masse 
aktuell wie seinerzeit bei ihrem Erlass, bei­
spielsweise weil inzwischen die Rechtsgrund­
lagen geändert haben, wie etwa beim Pacht­
recht. Sie vermitteln aber nach wie vor einen 
interessanten Einblick in die damaligen Pro­
bleme und ihre Lösung und erleichtern somit 
das Verständnis für die Entwicklung des 
Rechts. 

Remarques concemant Je repertoire des arrets 

a) Contenu. Le repertoire des arrets ne contient 
que !es rubriques des arrets dont le texte a ete 
publie dans !es Communications de droit 
agraire; s'y ajoutent les rubriques des arrets 
qui ont fait l'objet d'une remarque. Les Com­
munications ne contiennent en principe !es ar­
rets avec Je texte que si ceux-ci n'ont pas ete 
publie ailleurs: ATF, JAAC. La mesure dans 
laquelle !es arrets non publies ailleurs ont paru 
dans les Communications depend avant tout 
de l'acces de Ja redaction a ces textes, ainsi que 
de questions de convenance et de place. 

b) Articulation. L'articulation principale est Ja 
meme que pour le repertoire par matieres. 
Dans certains cas, cependant, des rattache­
ments differents se sont reveles necessaires. 
Par souci d'unite, !es rubriques ont ete en par­
tie remaniees et un peu raccourcies par gain de 
place. Certains arrets sont cites plusieurs fois, 
notamment lorsqu'en raison de leur contenu 
iJs peuvent etre places SOUS des titres diffe­
rents. 

c) Pour l'actualite. Tous !es arrets publies dans 
!es Communications ne sont plus de la meme 
actualite que lorsqu'ils ont paru, par exemple 
quand Ja base legale a change, notamment 
pour le bail a ferme agricole. Mais ils perrnet­
tent de mieux comprendre l'evolution du droit 
en voyant les solutions donnees alors a ces 
problemes. 
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1. Landwirtschaftsrecht im allgemeinen 

1.1 Besondere Gebiete (Berggebiete) 1 

Einreihung einer Gemeinde in das Berggebiet des Produktionskatasters. Kri­
terium für die Einreihung 
BR; Beschwerdeentscheid vom 10. März 1969 

Rückzonung von der Zone 1 des Viehwirtschaftskatasters in die voralpine 
Hügelzone 
Eine Rückzonung ist zulässig, wenn die Lage der Betriebe den Vorausset­
zungen der tiefer gelegenen Zone entspricht. Die frühere Zuteilung erwächst 
nicht in materielle Rechtskraft. 
BR; Beschwerdeentscheid vom 20. Oktober 1976 

Zuteilung zu den Zonen des Viehwirtschaftskatasters 
Möglich ist auch die Zuteilung eines Betriebes in eine höhere Zone mit dem 
Vorbehalt der Rückzonung für den Fall, dass sich die Zufahrtsverhältnisse 
verbessern. 
BR; Beschwerdeentscheid vom 2. März 1977 

Zuteilung zu den Zonen des Viehwirtschaftskatasters 
Es besteht kein wohlerworbenes Recht, in der bisherigen Zone bleiben zu 
können und nicht einer tieferen Zone zugeteilt werden zu können. 
BR; Beschwerdeentscheid vom 23. November 1977 

1.2 Sanktionen im Agrarrecht 

Herausgabeanspruch auf rechtswidrig erlangte Vermögensvorteile gemäss 
Art. 43 Abs. 2 des Milchbeschlusses. Berechnung des Anspruchs. 
BGer; Urteil vom 17. September 1971 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

Förderung des Viehexportes durch Bundesbeiträge 
Verfehlungen eines Viehexporteurs. Verweigerung und Ausschluss 
von Bundesbeiträgen gemäss Art. 39 der Allgemeinen Landwirtschaftsver­
ordnung. Sinn und Zweck. 
EVD; Beschwerdeentscheid von 24. Oktober 1972 
Bemerkungen zum Entscheid 

Massnahmen zugunsten des Rebbaues; Entfernung widerrechtlich 
gepflanzter Reben. Rebbauzone 
Verfahren: Art. 97 ff. OG. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
gegen einen auf kantonales Verfahrensrecht sich stützenden Nichteintre­
tensentscheid. Entfernung widerrechtlich gepflanzter Reben: Art. 1 und 7 BB 
über vorübergehende Massnahmen zugunsten des Rebbaues: Auslegung der 
Ausnahmebestimmung des Art. 1 Abs. 1 zweiter Satz BB. Die Pflicht, wider­
rechtlich angepflanzte Reben auszureuten (Art. 7 BB), trifft den Eigentümer 
der Parzelle schlechthin und kann nicht auf dem Wege der Veräusserung oder 
der Verpachtung des Grundstückes beseitigt werden. 
BGer; Urteil vom 21. Dezember 1973 der verwaltungsrechtlichen Kammer 
(BGE 99 1 392) 

1 Andere Gebiete 
- Rebbauzone: Hinten Zif. 1.2 und 2.4 
- Siloverbotszone: Hinten Zif. 4.2 
- Schutzzonen: Hinten Zif. 3.1 

16 

111969 35 

111977 23 

2/1977 81 

2/1978 60 

111972 18 

211973 25 

2/1973 28 

211974 45 



Ausschluss von der Einfuhrberechtigung für Fleisch 
Die Einlagerungspflicht der Importeure für Fleisch im Rahmeneinerpflicht­
mässigen Überschussverwertung im Sinne von Art. 28 ff. der Schlachtvieh­
verordnung (SVO, SR 916.431) wird nur dadurch erfüllt, dass die angeord­
nete Menge auch tatsächlich eingelagert wird. 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 13. August 1976 

Entzug einer Einfuhrberechtigung wegen Nichteinhaltung einer Auflage 
Interessen an einem Entscheid des Bundesgerichtes trotz Zeitablauf. -
Art. 29 der Allgemeinen Landwirtschaftsverordnung (AL V) bietet eine 
Rechtsgrundlage für einen vorübergehenden Entzug einer Einfuhrbewilli­
gung wegen Nichteinhaltung einer Auflage. - Subjektive Voraussetzungen 
des Entzuges: Vorsatz oder Fahrlässigkeit. 
BGer; Urteil vom 5. Mai 1978 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

1.3 Rechtsschutz 2 

Beschwerdelegitimation einer Organisation, die zum Vollzug von Bundes­
recht herangezogen wird 
Eine solche Organisation (i. c. der Schweizerische Pferdezuchtverband) ist 
nicht beschwerdelegitimiert. 
EVD; Entscheid vom 30. Juni 1976 

2. Grundlagenverbesserung 

2.1 Meliorationen 

Sicherung von Meliorationswerken. Wiederherstellung einer eigenmächtig 
abgeänderten subventionierten Wasserversorgungsanlage 
Ein mit Bundesbeiträgen erstelltes Werk darf nicht ohne Wissen und Zustim­
mung der kantonalen Aufsichtsbehörde verändert werden. Öffentlichrechtli­
cher und privatrechtlicher Schutz schliessen einander nicht aus. 
BGer; Urteil vom 16. Juni 1971 der staatsrechtlichen Kammer 

Interkantonales Güterzusammenlegungsverfahren 
Anfechtbarkeit der Entscheide überkantonaler Instanzen mit der staats­
rechtlichen Beschwerde. - Anspruch auf rechtliches Gehör. - Durchführung 
des Realwertausgleichs. 
BGer; Urteil vom 5. Mai 1971 der staatsrechtlichen Kammer 

Bemerkungen von Prof. Dr. H.-P. Friedrich zu einem weiteren Entscheid der 
staatsrechtlichen Kammer, welcher das gleiche Unternehmen betrifft und in 
BGE 97 I 241 publiziert ist 

Bundesbeiträge für Bodenverbesserungen 
Beiträge an ausgeführte Bodenverbesserungen ohne Baubewilligung des 
Eidg. Meliorationsamtes (EMA). Ein Kanton kann eine Verfügung des EMA 
mit Verwaltungsbeschwerde an das EVD weiterziehen. Ohne Baubewilligung 
des EMA begonnene Arbeiten sind nicht subventionierbar. - Beachtung 
eines Irrtums auf der Seite des rekurrierenden Kantons? 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 26. Juli 1972 

2 Ausführungen zum Rechtsschutz, 

1/1977 38 

1/1981 22 

111977 22 

211971 24 

111972 9 

111972 14 

111973 23 

wie etwa zur Beschwerdelegitimation, zum anwendbaren Rechtsmittel, finden sich neben den andern 
Punkten noch in weiteren Entscheiden. 
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Bodenverbesserungen; Art. 703 ZGB 
!. a) Art. 703 Abs. 1 ZGB ist eine öffentlichrechtliche Vorschrift des Bundes. 
Ihre Auslegung und Anwendung ist Gegenstand der Verwaltungsgerichtsbe­
schwerde; b) Rügen im Zusammenhang mit der Durchführung einer Boden­
verbesserung sind mit der staatsrechtlichen Beschwerde geltend zu machen. 
2. Begriff der Bodenverbesserung i.S. von Art. 703 Abs. 1 ZGB 
- Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes; Bedeutung des Entscheides 

des Bundesrates über die Gewährung von Bundesbeiträgen 
- Wasserversorgungen sind Bodenverbesserungswerke 
- Begriff und Umfang des landwirtschaftlichen Interesses 
3. Erfordernis des öffentlichen Interesses 
4. Rügen im Zusammenhang mit der Gründungsversammlung werden nach 
den für die Stimmrechtsbeschwerde geltenden Grundsätzen beurteilt 
- Verwirklichung des Rechts auf Beanstandung des Verfahrens 
- Anforderungen an die Einladung zur Gründungsversammlung 
Ameliorations du so!; art. 703 CC. 
!. a) L'art. 703 al. 1 CC est une disposition de droit publique federal. Son 
interpretation et son application peuvent faire l'objet d'un recours de droit 
administratif. 
b) Les griefs concernant l' execution d'une entreprise d' amelioration fonciere 
doivent etre invoques dans un recours de droit public. 
2. Notion d'amelioration du so! au sens de I'art. 703 al. 1 CC. 
- Pouvoir d'examen du Tribunal federal; portee de Ja decision du Conseil 

federal sur l'octroi de subventions federales. 
- L'adduction d'eau est une entreprise d'amelioration du so!. 
- Notion et etendue de l'interet de I'agriculture. 
3. Necessite d'un interet public. 
4. Les griefs relatifs a l'assemblee constitutive s'examinent a Ja lumiere des 
principes applicables aux recours de matiere de droit de vote. 
- Decheance du droit de critiquer Ja procedure. 
- Exigences de forme concernant Ja convocation a l'assemblee constitutive. 
BGer; Urteil vom 2. Februar 1973, publiziert in BGE 99 Ib 321 
Bemerkungen von Prof. Dr. H.-P.Friedrich zu diesem Entscheid 

Remboursement des subsides federaux pour ameliorations foncieres, en cas 
de changement d'affectation des immeubles. Art. 85 et 86 LAgr. 
L'obligation de rembourser !es subsides incombe au proprietaire qui opere Je 
premier acte de desaffectation (in casu: a celui qui morcelle un terrain re­
manie, en vue de Je vendre comme parcelles a bätir). 
Bundesbeiträge für Bodenverbesserungen. Rückerstattung wegen Zweckent­
fremdung Art. 85 und 86 LwG. Zur Rückerstattung ist der Eigentümer ver­
pflichtet, der den ersten Entfremdungsakt vornimmt (in casu: der den ihm in 
einer Güterzusammenlegung zugeteilten Boden zerstückelt, um ihn parzel­
lenweise als Bauland zu verkaufen). 
TF; arret du 28 fevrier 1975 (ATF 101Ib198) 
Bemerkungen zum Entscheid 

Remboursement des subsides federaux pour ameliorations foncieres, en cas 
de changement d'affectation des immeubles. 
Le remboursement- prevu par l'art. 54 de l'ordonnance federale sur !es ame­
liorations foncieres, du 14 juin 1971 - d'un montant superieur au subside 
rec;u, pour tenir compte de l'augmentation de valeur de bienfonds, ne peut 
pas etre exige du proprietaire, faute de base legale. 
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Bundesbeiträge für Bodenverbesserungen, Rückerstattung wegen Zweckent­
fremdung. 
Der Eigentümer kann zu der - in Art. 54 der Bodenverbesserungs-Verord­
nung vom 14. Juni 1971 vorgesehenen - Rückerstattung eines den empfange­
nen Beitrag übersteigenden Betrages, mit dem der Wertsteigerung des 
Grundstückes Rechnung getragen werden soll, mangels gesetzlicher Grund­
lage nicht verpflichtet werden. 
TF; arret du 28 fevrier 1975 (ATF 101 lb 201) 
Bemerkungen zum Entscheid 

Bundesbeitrag für landwirtschaftliche Hochbauten 
Eine Zusicherungsverfügung des Eidgenössischen Meliorationsamtes wird 
erst mit der Zustellung an den Beitragsempfänger rechtswirksam. - Der In­
halt einer Verfügung wird rechtskräftig, soweit er nicht angefochten ist. -
Sinn und Zweck der Bodenverbesserungsmassnahmen im Sinne von Art. 
77ff. LwG. - Besondere Gesichtspunkte für die Meliorationsbeiträge: Ver­
besserung der Produktionsgrundlagen, Sicherung der Konkurrenzfähigkeit 
der schweizerischen Landwirtschaft, Erleichterung der Anpassung an verän­
derte Verhältnisse, grosse Wirkung des Beitrages, Anpassung an die Produk­
tions- und Absatzverhältnisse, Vermeidung zusätzlicher Überschusspro­
bleme; Bedingungen und Auflagen. - Die der Zusicherung angefügte Bedin­
gung der silofreien Bewirtschaftung gefährdet die Existenz des Betriebes 
nicht; sie verletzt auch die Rechtsgleichheit nicht. - Wann ist eine Praxisän­
derung allgemein und im besonderen zulässig? 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 26. April 1978 

Bewilligung zum Verkauf einer landwirtschaftlichen Siedlung an einen nicht 
selbstbewirtschaftenden Erwerber 
Anwendbares Bundes- und kantonales Recht. - Verletzung von Bundes- oder 
kantonalem Recht? Und demgemäss Verwaltungsgerichtsbeschwerde oder 
staatsrechtliche Beschwerde an das Bundesgericht? - Die Kantone sind be­
rechtigt, an die Gewährung ihrer Beiträge für landwirtschaftliche Hochbau­
ten strengere Sicherungsvorkehren zu knüpfen als der Bund dies tut. - Die 
seinerzeitige Gewährung eines kantonalen Beitrages an die landwirtschaftli­
che Siedlung mit dem Verbot der Veräusserung an einen nicht selbstbewirt­
schaftenden Erwerber kann nicht mehr überprüft werden; dieses Verbot will 
zwei landwirtschaftliche Postulate erfüllen, nämlich die Selbstbewirtschaf­
tung des Betriebes durch den Eigentümer und den Familienbetrieb. - Das 
kantonale Recht ist angemessen; ein Ausnahmefall liegt nicht vor. 
BGer; Urteil vom 31. Oktober 1980 der II. öffentlichrechtlichen Abteilung 

Verfahrensregeln bei der Abstimmung des Gerichts. Zweckentfremdung me­
liorierter landwirtschaftlicher Grundstücke. 
Verletzungen des allgemeinen Grundsatzes, wonach der Entscheid des Ge­
richts eine Mehrheitsbegründung zu enthalten hat. - Verweigerung der Be­
willigung, mit öffentlichen Mitteln verbesserte Grundstücke- und zwar eine 
bedeutende Fläche ausgezeichneten Kulturlandes - nicht mehr landwirt­
schaftlich, sondern im Hinblick auf die Förderung des Fremdenverkehrs in 
der betreffenden Region als Golfgelände zu nutzen. Fehlen eines wichtigen 
Grundes im Sinne von Art. 85 Abs. 3 LwG, da das Interesse an der Erhaltung 
dieses Areals für die Landwirtschaft dem Interesse an der Anlage eines Golf­
platzes vorgeht-Ablehnung der Bewilligung auch unter dem Gesichtspunkt 
des Vertrauensschutzes. 
Regles de procedure lors du vote au sein d'un tribunal. Desaffectation d'im­
meubles agricoles ameliores a l'aide de contributions publiques. 
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Violation du principe general, selon lequel Ja decision du tribunal doit etre 
motivee selon !es vceux de Ja majorite de ses membres. - Refus de l'autorisa­
tion d'exploiter des immeubles ameliores a l'aide de contributions publiques 
- en l'occurrence, une importante surface d'excellente terre cultivable- non 
plus a des fins agricoles, mais comme terrain de golf, afin de developper Je 
tourisme dans Ja region concernee. Absence de justes motifs au sens de l'art. 
85 al. 3 LAgr, des lors que l'interet au maintien de l'affectation agricole 
prevaut sur celui a l'etablissement d'une place de golf. - Refus de l'autorisa­
tion egaJement SOUS J'angJe du principe de Ja Confiance. 
BGer; Urteil vom 30. Januar 1985 der 1. öffentlichrechtlichen Abteilung. 
(BGE 111 Ib 116). 

2.2 Strukturverbesserung in der Milchwirtschaft 

Strukturverbesserung in der Milchwirtschaft 
Rechtsgrundlagen. - Bemessung des Strukturverbesserungsbeitrages im all­
gemeinen. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach dem Grad der erreichten 
Strukturverbesserung, nach den technischen, wirtschaftlichen und personel­
len Gegebenheiten und Perspektiven bei Weiterführung des stillzulegenden 
Betriebes sowie nach den Umständen, die zu einer Aufgabe des Betriebes 
führen. In der Regel keine volle Verlustdeckung. - Konkrete Festsetzung. 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 12. August 1974 

Zusicherung eines Strukturverbesserungsbeitrages in der Milchverwertung 
«Beiträge, auf die das Bundesrecht keinen Anspruch einräumt», sind u.a. 
auch solche, wo das Bundesrecht Beiträge nur im Rahmen bewilligter Kredite 
vorsieht. Beschwerdeinstanz ist daher der Bundesrat, nicht das Bundesge­
richt. - Zweck der Strukturverbesserungsbeiträge. - Ein Beitrag ist nur be­
rechtigt für die Massnahmen, deren primäre Zielsetzung die Strukturverbes­
serung ist.- Keine öffentlichrechtliche Entschädigung nach Bundesrecht für 
die Aufhebung vom Milchsammelstellen. 
BR; Beschwerdeentscheid vom 12. Januar 1977 

Rationelle Verwertung der Verkehrsmilch 
Die Abteilung für Landwirtschaft EVD kann auf Antrag des Zentralverban­
des Schweizerischer Milchproduzenten benachbarte Käsereien betrieblich 
zusammenlegen oder verfügbare Milchmengen von zwei oder mehr Käse­
reien zur gemeinsamen Verarbeitung zusammenfassen. Rechtsgrundlagen 
dazu. - Voraussetzungen der Zusammenlegung der Betriebe, vor allem Er­
neuerungsbedürftigkeit, Notwendigkeit grösserer Kapazität, allein rentable 
Lösung für die Zukunft, Zumutbarkeit. - Fragen der Zumutbarkeit; die 
Hartkäseproduktion hat gegenüber dem Weichkäse keine Priorität. - Ent­
schädigung für die Stillegung. 
EVD: Beschwerdeentscheid vom 25. August 1976 

2.3 Agrarkredit. Investitionsdarlehen 

Investitionsdarlehen gemäss dem BG über Investitionskredite und Betriebs­
hilfe in der Landwirtschaft (IBG) 
Geltendmachung des Einspruchs der Abteilung für Landwirtschaft (IBG 
Art. 49 Abs. 2). Der von ihr einmal erhobene Einspruch kann nicht wieder 
zurückgenommen werden. Einspruch und Einsprache. - Investitionsdarle­
hen für Gemeinschaftseinrichtungen (IBG Art. 10), wenn im betreffenden 
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Einzugsgebiet stehende Betriebe Einzelner die vorgesehene Aufgabe ebenso 
gut zu erfüllen gewillt und in der Lage sind (Art. 4bis der VV zum IBG): An­
forderungen und Voraussetzungen; Tragweite. 
BR, Beschwerdeentscheid vom 6. September 1972 

Investitionsdarlehen gemäss IBG 
Einspruch der Abteilung für Landwirtschaft und neuer Entscheid. Voraus­
setzungen für die Gewährung eines Investitionsdarlehens, insbesondere die 
Voraussetzung der «ausreichenden Existenz» im Sinne von Art. 13 Abs. 2 lit. 
a IBG 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 7. Juli 1972 

2.4 Pflanzenanbau, Pflanzenzucht 

Aufnahme eines Grundstückes in die Rebbauzone 
Voraussetzungen 
BR; Beschwerdeentscheid vom 19. Juni 1972 

Bemerkungen zum Entscheid 

Aufnahme eines Grundstückes in die Rebbauzone 
Voraussetzungen für die Aufnahme: Massgeblich sind lediglich objektive 
Gründe der Eignung für den Rebbau, nicht subjektive. - Beurteilung des 
konkreten Falles. - Bindung der Beschwerdeinstanz aus Gründen der 
Rechtsgleichheit, weil früher zwei andere gleichgelegene Grundstücke in die 
Rebbauzone aufgenommen worden waren? Relevanter Unterschied. 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 18. September 1972 

Massnahmen zugunsten des Rebbaues; Entfernung widerrechtlich gepflanz­
ter Reben 
(Text vorn Ziff. 1.2) 

Mesures en faveur de la viticulture. Cadastre viticole 
Dispositions legales; !es facteurs naturels; la situation personnelle du reque­
rant.- L'examen en l'espece. - La nouvelle condition du groupement des vig­
nobles et d'une solution d'ensemble en vertu de l'article 22quarier, c'est-a-dire 
des dispositions necessaires de la production durable de la zone viticole. 
DFEP; decision du 11 novembre 1974 

2.5 Tierhaltung, Tierzucht 

Milchwirtschaftlicher Kontroll- und Beratungsdienst 
Der Strafentscheid einer kantonalen Rekurskommission für den milchwirt­
schaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst ist eine Verfügung im Sinne von 
Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes und Art. 97 Abs. 1 OG und daher 
mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde anfechtbar. - Adressat der Vor­
schriften von Art. 49 Abs. 1 lit. a des Milchlieferungsregulativs ist der Be­
triebsinhaber, nicht ein Angestellter. - Das Verschulden des Betriebsinha­
bers besteht darin, dass er seinen Angestellten nicht ordnungsgemäss instru­
iert und orientiert hat. 
BGer; Urteil vom 15. September 1972 der verwaltungsrechtlichen Kammer 
Bemerkung zum Urteil 
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Künstliche Besamung (KB) 
Kann eine Konzession nach Art. 17 der Tierzuchtverordnung neben dem 
Schweizerischen Verband für künstliche Besamung noch weiteren Trägern 
verliehen werden? Gesetzliche Grundlage? Ziel und Zweck der KB?- Ist eine 
unterschiedliche Regelung für das Gross- und das Kleinvieh zulässig? - Be­
deutet das heutige Monopol des Schweizerischen Verbandes eine rechtsun­
gleiche Behandlung? - Wird der Grundsatz der Verhältnismässigkeit ver­
letzt? - Ist später gegebenenfalls eine Änderung möglich? 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 31. Oktober 1973 
Künstliche Besamung; Verweigerung der Lieferung von Stierensamen durch 
den Verband 
Rechtsverhältnis zwischen dem Schweizerischen Verband für künstliche Be­
samung und den zur Besamung berechtigten Tierärzten. Der Verband ist eine 
ausserhalb der Bundesverwaltung stehende Organisation, der eine öffentli­
che Aufgabe übertragen ist, und damit eine Behörde im Sinne von Art. 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes (VwVG). Er ist der Aufsicht der 
Abteilung für Landwirtschaft EVD unterstellt; sie ist Beschwerdeinstanz für 
Verfügungen des Verbandes. - Beschwerdeentscheide sind an das Bundesge­
richt weiterziehbar. - Die Lieferung von Samen an einzelne Tierärzte kann 
nur in begründeten Fällen verweigert werden. - Dies setzt eine beschwerde­
fähige Verfügung voraus. - Massgeblich sind auch für diesen Verband die 
allgemeinen Verfahrensgrundsätze des Verwaltungsverfahrensgesetzes. -
Begründete Verweigerung von Samenlieferung. - Widerhandlungen gegen 
Vorschriften über die künstliche Besamung sind von Amtes wegen zu verfol­
gen. 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 22. Oktober 1974 
Gründung einer Viehzuchtgenossenschaft. Verweigerung der Anerkennung 
Sachverhalt. - Rechtsgrundlagen für die Anerkennung einer Viehzuchtge­
nossenschaft: die Verordnung vom 29. August 1958 über die Rindvieh- und 
Kleinviehzucht (TZV). - Die in Art. 35 Abs. 1 TZV genannten Vorausset­
zungen für die Anerkennung müssen kumulativ erfüllt sein. - Die Kantone 
sind im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens im Entscheid frei; auf Aus­
nahmebewilligungen besteht kein Anspruch. - Es ist weder eine Ermessens­
überschreitung noch ein Ermessensmissbrauch, wenn der Regierungsrat des 
zuständigen Kantons die Anerkennung auch aus wirtschaftlichen Gründen 
ablehnt; hier wegen der Überproduktion von Milch. 
BGer; Urteil vom 2. März 1976 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

Ordnungsbussen im milchwirtschaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst 
(MKBD) 
Gegen letzte Entscheide kantonaler Beschwerdeinstanzen auf dem Gebiet 
des K MBD ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht zu­
lässig. - Setzt die Verhängung einer Ordnungsbusse ein Verschulden voraus? 
Sicher gilt das für «Ordnungsbussen mit pönalem Charakter», und damit für 
Ordnungsbussen nach Art. 24 der Verordnung des Bundesrates über den 
milchwirtschaftlichen Kontroll- und Beratungsdienst. - Anforderungen an 
den Beweis. Die Strafbarkeit kann auch gegeben sein, wenn ein Angestellter 
zu wenig überwacht wurde. 
BGer; Urteil vom 12. Januar 1979 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

Künstliche Besamung. Import von Sperma 
Natur des Entscheides, mit dem ein Gesuch um die Einfuhr von Sperma ab­
gewiesen wird. - Rechtsgrundlage der Bewilligungspflicht für die Einfuhr 
von Sperma: LwG Art. 51 und 117 Abs. 2 sowie Tierzuchtverordnung Art. 24. 
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- Die Einfuhr von Sperma kann nur Trägern von Besamungsstationen bewil­
ligt werden und zwar nur für wissenschaftliche und wirtschaftliche Zwecke. -
Rechtfertigung der Beschränkung der Einfuhr zugunsten von Trägern von 
Besamungsstationen im besonderen. 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 17. Mai 1979 

3. Bäuerliches (landwirtschaftliches) Bodenrecht. 
Bäuerliches (landwirtschaftliches) Zivilrecht. 
Raumplanungsrecht 

3.1 Im allgemeinen 

Natur- und Heimatschutz und materielle Enteignung 
Verfassungsmässigkei t öffentlich-rechtlicher Eigentumsbeschränkungen. 
Überprüfugsbefungnis des Bundesgerichts. Begriff des öffentlichen Interes­
ses und Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Begriff der materiellen Enteig­
nung. 
BGer; Urteil vom 13. Oktober 1965 der staatsrechtlichen Kammer. Überset­
zung des auszugsweise in BGE 91 I 329 veröffentlichten Entscheides 

Natur- und Heimatschutz für den dem Kapuzinerkloster Altdorf vorgelager­
ten Hügel. 
Gesetzliche Grundlage. Wahrung des rechtlichen Gehörs. Grundsatz der 
Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit. 
BGer; Urteil vom 20. Juni 1966 (Auszug) 

Rechtsgleichheit und Eigentumsgarantie (Bauordnung und Zonenplan) 
Materielle Enteignung; öffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkung und 
Entschädigungspflicht. 
BGer; Urteil vom 8. Mai 1968 der staatsrechtlichen Kammer 

Verordnung zum Schutz des Hausersees 
Verbot des Einzäunens einer Landparzelle im Schutzgebiet und des Pflan­
zens von standortfremden Sträuchern und Bäumen sowie des Aufstellens von 
Wohnwagen und Zelten. 
Regierungsrat des Kt. Zürich; Entscheid vom 17. Juni 1966. 

Vgl. dazu den Überblick «Die bundesgerichtliche Rechtsprechung zum 
bäuerlichen Bodenrecht von 1912 bis 1976», von PD Dr. Peter Walliser 

3.2 Pachtrecht 

Schiedsklauseln zu einem Pachtvertrag 
Entscheid des Bundesgerichtes trotz fehlendem Interesse des Beschwerde­
führers. - Die Schiedsklausel zu einem Pachtvertrag stellt einen selbstän­
digen prozessrechtlichen Vertrag dar. - Massgebliche Normen für den Ab­
schluss einer Schiedsabrede. - Beurteilung einer Schiedsklausel bei besonde­
rer Vereinbarung der Parteien über das Vorgehen zum Abschluss des Pacht­
vertrages. Für den Abschluss auch der Schiedsklausel sind die Regeln des OR 
über den Vertragsabschluss massgeblich. 
BGer; Urteil vom 22. März 1978 der staatsrechtlichen Kammer 
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Pachtvertrag über ein Rebgrundstück 
Frage des zulässigen Pachtzinses. Zuständigkeit des BGer. Ermessen. 
Prüfung von Tatfragen. Rechtfertigung des Zuschlages. 
TF; sentenza de! 23 aprile 1980 de! II° Corte di diritto pubblico 

Entscheide der Eidgenössischen Pachtzinskommission 

Indexierung. Indexklauseln 
Entscheid vom 25. Nov. 1980 

Kostenanspruch der kantonalen Pachtzinskontrollbehörde 
Entscheid vom 16. Dez. 1983 

Rechtliches Gehör; unvollständige Sachverhaltsermittlung; Rückweisung 
oder Oberexpertise? 
Entscheid vom 9. Oktober 1981 

Majoration au sens de l'art. 3 al. 2 3<me phrase de la loi sur !es fermages 
Decision du 9 octobre 1981 

Wahl des Kapitalisierungssatzes; Rechnen mit dem normalisierten Ertrags­
wert 
Entscheid vom 16. Dez. 1983 

Champ d'application de Ja loi federale sur les fermages. 
Decision du 8 septembre 1980 

Streitgegenstand der Pachtzinskontrolle 
Entscheid vom 16. Dez. 1983 

Pachtzinskontrolle und Versteigerung 
Entscheid vom 20. August 1982 

Approbation officielle du fermage; participation necessaire du fermier 
Decision du 4 octobre 1983 

3.3 Bäuerliches Erbrecht 

Anforderungen an die Berufungsschrift an das Bundesgericht. - Anforde­
rungen an das Beweisverfahren. - Übergangsbestimmung; Anwendbarkeit 
des am 6. Oktober 1972 revidierten bäuerlichen Erbrechts, in Kraft getreten 
am 15. Februar 1973: Das neue Recht ist auf alle Erbschaften anwendbar, die 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens noch nicht geteilt waren. - Anforderungen 
an die Eignung, ein landwirtschaftliches Gewerbe zu übernehmen: Das ist 
eine Tatfrage. Konkrete Fragen der Eignung. - Auslese unter mehreren Be­
werbern: Das ist weitgehend eine Frage des richterlichen Ermessens. 
BGer; Urteil vom 18. Juni 1974 der II. Zivilabteilung 

Abtrennung nicht-landwirtschaftlicher Teile 
Streitigkeiten über die ungeteilte Zuweisung eines landwirtschaftlichen Ge­
werbes im Sinne von Art. 620 ZGB sind nicht vermögensrechtlicher Natur; 
die Berufung an das Bundesgericht ist daher ohne Rücksicht auf den Streit­
wert zulässig. - Aus prozessökonomischen Gründen kann auch die Berufung 
gegen ein Teilurteil zulässig sein. -Anwendbares intertemporales Recht: Das 
am 6. Oktober 1972 geänderte bäuerliche Erbrecht, in Kraft seit dem 15. Fe­
bruar 1973, ist dann anwendbar, wenn der Erblasser nach diesem Tag gestor­
ben ist. - Grundsätze für die Abtrennung nichtlandwirtschaftlicher Teile 
(Nebenbetrieb) von einem landwirtschaftlichen Gewerbe, an dem ein Zuwei­
sungsrecht nach Art. 620 ZGB besteht. - Anwendung im konkreten Fall. 
BGer; Urteil vom 4. November 1978 der II. Zivilabteilung 
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Notion de l'exploitation agricole au sens de l'art. 620 CC. - Notion de 
l'existence suffisante au sens de l'art. 620 CC. 
TF; arret du 13 mars 1979 

Streitigkeiten um ungeteilte Zuweisung eines landwirtschaftlichen Betriebes 
nach Art. 620 ZGB gelten nicht als vermögensrechtlich im Sinne von Art. 44 
OG. - Begriff der ausreichenden Existenz. Eine kärgliche Existenz genügt. Es 
darf nur das Einkommen aus landwirtschaftlicher Tätigkeit berücksichtigt 
werden; der Ertrag aus hinzugepachtetem Land im Sinne von Art. 620 Abs. 2 
fällt grundsätzlich in Betracht.- Beurteilung des ausreichenden Einkommens 
in concreto. - Frage der Eignung des Ansprechers. - Bäuerliches Erbrecht 
und öffentliche Versteigerung. 
BGer; Urteil vom 27. August 1979 der II. Zivilabteilung 

Ungeteilte Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes. Die zu entschei­
dende Frage des landwirtschaftlichen Charakters. - Kriterien des landwirt­
schaftlichen Charakters eines Heimwesens. - Gründe der Vorinstanz für den 
landwirtschaftlichen Charakter. - Beurteilung des Charakters durch das 
Bundesgericht: Rückzonung, Projektierungen, Lage und Umgebung, Bau­
reife und Anwendbarkeit des bäuerlichen Erbrechts, Differenz zwischen 
Verkehrswert und Ertragswert. - Verstösst die Geltendmachung des Über­
nahmeanspruchs gegen Treu und Glauben? 
BGer; Urteil vom 16. Januar 1980 der II. Zivilabteilung 

Ungeteilte Zuweisung eines landwirtschaftlichen Gewerbes. Rechtsnatur des 
Anspruchs auf ungeteilte Zuweisung. - Folgen des Todes einer Miterbin. -
Voraussetzungen für die Nichtigerklärung eines kantonalen Verfahrens. -
Berücksichtigung von Bauland bei der Beurteilung des Zuteilungsbegehrens. 
- Die Voraussetzung der ausreichenden landwirtschaftlichen Existenz: Sie ist 
bei einem Betrieb von 5,2 ha auf 550 bis 650 Metern über Meer und ohne In­
tensivkulturen nicht gegeben. 
BGer; Urteil vom 19. Februar 1980 der II. Zivilabteilung 

Gewinnanteilsrecht 
Zeitlicher Geltungsbereich der Art. 619 bis 619'"''0 '. Mangels besonderer Be­
stimmungen ist der Schlusstitel des ZGB massgeblich. - Der Gewinnanteils­
anspruch ist das Recht eines jeden anderen Erben, nicht eine Gesamtforde­
rung der Erben. - Verjährung der Gewinnanteilsforderung. Es gilt die 10jäh­
rige Frist nach OR 127. - Voraussetzungen des Gewinnanteilsrechtes. - Zur 
Berechnung des Gewinnanteils bei einer Miteigentümergemeinschaft. Be­
griff der wertvermehrenden Aufwendungen. Vorzunehmende Abzüge. - Be­
rechnung des Gewinnanteils, wenn einzelne Grundstücke verkauft werden. -
Wann ist der Abzug von 2 Prozent je Jahr vorzunehmen? - Keine solidarische 
Haftung derjenigen, die einen Gewinn machten. 
Amtsgericht Willisau; Urteil vom November 1983 

Bedeutung der U mzonung der umstrittenen Liegenschaft von der Bauzone in 
die Landwirtschaftszone für die Beurteilung ihres landwirtschaftlichen Cha­
rakters. - Eignung des Sohnes des Übernehmers für die Bewirtschaftung und 
spätere Übernahme des landwirtschaftlichen Gewerbes. 
Signification du declassement de l'immeuble litigieux de Ja zone constructi­
ble en zone agricole pour Ja determination de son caractere d'exploitation 
agricole. - Capacite du fils de l'heritier attributaire pour exploiter, puis re­
prendre ensuite l'entreprise agricole. 
BGer; Urteil vom 17. Oktober 1985 der II. Zivilabteilung 
Anmerkungen von Fürsprecher Thomas Merkli 
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3.4 Einspruchsverfahren nach Art. 18.ff. EGG 

Es kann auch gegen einen beabsichtigten Kaufrechtsvertrag Einspruch erho­
ben werden. - Begriff der Spekulation. - Begriff der Existenzfähigkeit des 
landwirtschaftlichen Betriebes. 
BGer; Urteil vom 21. Oktober 1966 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

Verhältnis von Bundesrecht zu kantonalem Recht. - Verlust der Existenzfä­
higkeit eines landwirtschaftlichen Heimwesens bei gesamthaftem Verkauf an 
eine Aktiengesellschaft zum Zwecke der Überbauung. - Möglichkeit des ver­
kaufenden Landwirts, ein geeigneteres Heimwesen zu kaufen, als wichtiger 
Grund, um die Auflösung des bisherigen landwirtschaftlichen Heimwesens 
zu rechtfertigen. - Spekulationskauf; Überprüfung der bisherigen Recht­
sprechung vorbehalten. 
BGer; Urteil vom 29. September 1967 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

Rapport entre Je droit federal et Je droit cantonal.- Perte de la viabilite d'une 
exploitation agricole en cas de vente totale a une societe anonyme en vue 
d'exploitation. - La possibilite pour l'agriculteur vendeur d'aquerir un do­
maine mieux approprie constitue-elle unjuste motif de mettre fin a l'exploi­
tation agricole existante?- Vente aux fins de speculation; nouvel examen de 
la jurisprudence anterieure reserve 
TF; arret du 29 septembre 1967 de Ja Chambre de droit administratif 

Erwerb eines Rebgutes durch eine AG. Tatbestand der Spekulation und des 
Güteraufkaufs. - Tatbestand des Kaufs durch eine Person, die schon über 
eine genügende Existenz verfügt. - Anwendung der Einspruchsgründe des 
Art. 19 EGG auf juristische Personen. 
TF; arret du 5 octobre 1973 de Ja Chambre de droit administratif 

Das Anfechtungsobjekt der Verwaltungsgerichtsbeschwerde in concreto. -
Für den Entscheid des Bundesgerichtes massgeblicher Sachverhalt: neue 
Vorbringen vor Bundesgericht sind nicht oder nur beschränkt zu beachten. -
Objekte des Einspruchs nach Art. 19 Abs. 1 Bst. a EGG sind: Kaufvertrag, 
freiwillige Versteigerung, ja jedes Rechtsgeschäft, das die gleichen wirt­
schaftlichen Wirkungen wie der Verkauf bezweckt, daher auch die Eintra­
gung eines Kaufrechtes. - Begriff der Spekulation im allgemeinen. - An­
nahme der Spekulationsabsicht im vorliegenden Fall. 
BGer; Urteil vom 13. Oktober 1978 der verwaltungsrechtlichen Kammer 
Unterstellung unter das Einspruchsverfahren: Auch der Kauf durch eine ju­
ristische Person ist dem Verfahren unterstellt. Das Bundesgericht prüft nicht, 
ob ein Einspruch auch auf einen andern Einspruchsgrund hätte gestützt wer­
den können. - Bei einer juristischen Person als Käuferin ist beim Einspruchs­
grund Art. 19 Bst. b EGG zu prüfen, ob ihre Existenz ohne den vorgesehenen 
Kauf gefährdet wäre. - Die wichtigen Gründe können sowohl auf der Seite 
der Käuferin wie auch der Verkäuferin vorhanden sein. Das Bundesgericht 
würdigt die Gesamtheit der Umstände und der Interessen frei. - Wenn der 
Käufer ein industrielles oder ein Handelsunternehmen ist, muss als wichtiger 
Grund für die Aufhebung des Einspruchs das Unternehmen gefährdet sein; 
mindestens muss es in seiner Tätigkeit oder in der normalen Entfaltung 
ernsthaft beeinträchtigt sein. Ergebnis: Keine Gründe i.c. - Wichtige Gründe 
für die Aufhebung des Einspruchs auf der Seite der Verkäuferin? Keine i.c.; 
auch kein sofortiger Zwang zum Verkauf; sie hat auch nicht nachgewiesen, 
dass sie das Grundstück nicht einem andern Interessenten zu einem ange­
messenen Preis verkaufen könnte. 
TF; arret du 29 aoüt 1978 de Ja Chambre de droit administratif 
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Zuständigkeit Einspruch zu erheben oder nicht zu erheben, wenn ein land­
wirtschaftliches Heimwesen in zwei Kantonen liegt und beide Kantone das 
Einspruchsverfahren eingeführt haben 
Auffassung des EJPD. - Das EGG enthält keine Bestimmung über die Kom­
petenz zum Einspruch in dem Fall, dass ein Heimwesen in zwei Kantonen 
liegt, beide das Einspruchsverfahren eingeführt haben und in beiden gegen­
sätzlich Einspruch erhoben wird. Der Bundesgesetzgeber hätte die Zustän­
digkeit regeln müssen. - Die Empfehlung des EJPD, die Zuständigkeitsord­
nung für die grundbuchliche Behandlung (ZGB Art. 952 Abs. 2) analog an­
zuwenden, überzeugt nicht. - Bei landwirtschaftlichen Heimwesen, die in 
mehr als einem Kanton liegen, verlangt die Erhaltung der wirtschaftlichen 
Einheit eine einzige für den Einspruch zuständige Behörde. - Das EGG ent­
hält eine Lücke, die nach Art. l Abs. 2 und 3 ZGB auszufüllen ist. Materiell 
massgebliche Kriterien. - Zuständig ist die Behörde des Kantons Freiburg: 
Dort befindet sich der grösste Teil der Fläche des Heimwesens, der auch den 
grössten Wert darstellt, zusammen mit den Hof- und Nebengebäuden. 
TF; arret du 24 septembre 198 l de la nme Cour civile 

Accaparement. Parcelle viticole. Application a une societe cooperative, affi­
liee a une federation. 
Vaud; Commission cantonale de recours en matiere fonciere; decision du 
l3 aoüt 1984 

3.5 Sperrfrist nach Art. 218.ff. OR 

Begriff des Baulandes im Sinne von Art. 218 Abs. 2 OR, ein Begriff des Bun­
desrechtes. Seit dem 1. Juli 1965 ist die Auslegung durch die kantonalen Be­
hörden vom Bundesgericht frei überprüfbar. «Bauland» setzt «sofortige 
Überbaubarkeit» voraus. In casu nicht gegeben. - Auch auf den Kaufrechts­
vertrag sind die Sperrehestimmungen anwendbar. 
BGer; Urteil vom 29. September 1967 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

3.6 Raumplanungsrecht3 

Gemeindeautonomie im Kanton Graubünden 
Als Trägerin öffentlicher Gewalt ist die Gemeinde nur dann zur staatsrecht­
lichen Beschwerde legitimiert, wenn sie ihren eigenen selbständigen Wir­
kungskreis gegenüber dem Staat verteidigen will. 
BGer; Urteil vom 7. Dezember 1966 der staatsrechtlichen Kammer 

Rechtsgleichheit und Eigentumsgarantie 
Text vorn Zif. 3.1 

3.7 Weitere Entscheide 

Enteignungsrecht 
BG vom 20. Juni 1930 über die Enteignung (EntG); BG vom 11. Oktober 
1902 betr. die eidgenössische Oberaufsicht über die Forstpolizei. Bei der Er­
mittlung des Verkehrswertes von Waldgrundstücken nach Art. 19 lit. a EntG 
müssen die besonderen Vorschriften der Forstgesetzgebung beachtet wer­
den. Bemessung des Verkehrswertes. - Die Berücksichtigung eirier besseren 
Verwendung durch den Enteigneten gemäss Art. 20 Abs. 1 EntG ist dann in 
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Anschlag zu bringen, wenn die bessere Verwendung für die nächste Zukunft 
feststeht oder doch sehr wahrscheinlich ist. - Grenzen der Anwendbarkeit 
des Vergleichswertverfahrens gemäss Art. 47 der V vom 22. Mai 1931 für die 
eidgenössischen Schätzungskommissionen. - Grundsätze für die Bemessung 
der Parteientschädigung gemäss Art. 115 EntG. 
BGer; in Rechtskraft erwachsener Urteilsentwurf vom 15. September 1967 
der Instruktionskommission 

Einfriedungspflicht. Grundlast 
Eindringen von Vieh als ungerechtfertigte Einwirkung auf ein Grundstück 
(Art. 641 Abs. 2 ZGB). - Der Grundeigentümer ist verpflichtet, sein Grund­
stück einzufrieden, wenn er es nicht anders bewerben kann, ohne Dritte zu 
schädigen. - Pflichten, die ohne Zweifel schon von Rechts wegen bestehen, 
können nicht zum Gegenstand einer Grundlast gemacht werden. - Kann eine 
Grundlast ausserordentlich ersessen werden? Frage offen gelassen. 
BGer; Urteil vom 1. Februar 1973 der II. Zivilabteilung, publiziert in BGE 99 
II 28. 
Bemerkungen von Prof. Dr. H.-P.Friedrich zu diesem Entscheid 

Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland 
Zum Begriff der Betriebsstätte (etablissement stable) eines Gewerbes im 
Sinne des BB vom 23. März 1961 über den Erwerb von Grundstücken durch 
Personen im Ausland. - Zum Begriff der Landwirtschaft. - Anwendung auf 
den vorliegenden Fall: Die Gesuchstellerin hat nicht eine Betriebsstätte im 
Sinne des BB, sondern übt eine landwirtschaftliche Tätigkeit aus. - Die Be­
schwerde des Bundesamtes für Justiz war daher gutzuheissen. 
TF; arret du 15 juillet 1982 du neme Cour de droit public 

4. Landwirtschaftliches Wirtschaftsrecht 

Wirtschaftspolitische Massnahmen. Einkommens- (Preis-) und 
Absatzsicherung. Vermarktung. Produktionslenkung 

4.1 Entscheide im Bereich der pjlanzenbau/ichen Produkte 

Aufnahme von Grundstücken in die Rebbauzone 
Texte vom Zif. 2.4 

Massnahmen zugunsten des Rebbaues; Entfernung widerrechtlich gepflanz­
ter Reben 
Text vom Zif. 1.2 

Anwendung des Dreiphasensystems auf Gemüse aus beheizten Glashäusern 
Die angefochtene Verfügung; Beschwerdelegitimation. - Grundsätze für die 
Anwendung des 2. Titels des LwG. - Begriff des landwirtschaftlichen Er­
zeugnisses gemäss LwG; im LwG nicht definiert; unbestimmter Rechtsbe­
griff. Massgeblich für die Auslegung sind Sinn und Zweck. - Produkte wie 
Tomaten, Gurken, Salat usw. sind grundsätzlich landwirtschaftlicher Natur. 
- Merkmale des «landwirtschaftlichen Erzeugnisses»: enge Verbindung mit 
dem Boden (trifft nicht zu z.B. für Champignons), mindestens in einem ge­
wissen Masse Gewinnung unter natürlichen Bedingungen, unerheblich Ein­
satz von Brennstoff und von geeignetem Personal. - In geheizten Glashäu-
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sem produziertes Gemüse ist ein landwirtschaftliches Erzeugnis i.S. von Art. 
18 LwG. Die tatsächliche Unterstellung unter das Dreiphasensystem ist aber 
eine Opportunitätsfrage. 
TF; arret du 25 juin 1976 de la Chambre de droit administratif. 
Bemerkungen zum Entscheid 

Rückerstattung von Preiszuschlägen auf eingeführten Futtermitteln 
Abtretbarkeit des Anspruchs auf Rückerstattung; Anfechtbarkeit eines Ent­
scheides in der Sache auch durch einen Zessionar. Zuständigkeit des Bundes­
rates und des Bundesgerichtes zur Beurteilung von Beschwerden gegen Ver­
fügungen des EVD. - Rechtsgrundlagen der Rückerstattung. - Die Preiszu­
schläge auf eingeführten Futtermitteln sind «landwirtschaftspolitische Len­
kungssteuerm>. Die Wiederausfuhr unverarbeiteter Futtermittel und die 
Rückerstattung der zuvor erhobenen Preiszuschläge liegen im Sinne des 
Landwirtschaftsgesetzes. Bei in der Schweiz verarbeiteten importierten Fut­
termitteln ist es mit dem LwG vereinbar, wenn die Preiszuschläge nicht zu­
rückerstattet werden. - Bundesrecht wird jedoch nicht verletzt, wenn später 
die Preiszuschläge auf Futtermittelgemischen zurückerstattet werden, die 
Regelung aber nicht zurückwirkend angewendet wird. 
BGer; Urteil vom 13. Juli 1977 der verwaltungsrechtlichen Kammer. 

Entzug einer Einfuhrberechtigung wegen Nichteinhaltung einer Auflage 
Text vorn Zif. 1.2 

Vgl. dazu «Aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum Getreidegesetz 
vom 20. März 1959», von Dr. Felix Bendel 

4.2 Entscheide im Bereich der viehwirtschaftlichen Produkte 

Zuteilung zur Siloverbotszone 
Auch Genossenschaften, die über keine betriebsfertige Käserei verfügen, 
dürfen ausnahmsweise in der Siloverbotszone belassen werden, wenn die Er­
haltung oder Förderung der Käseproduktion in einer bestimmten Region 
wünschbar ist. 
BGer; Entscheid vom 1. Juli 1971 der verwaltungsrechtlichen Kammer 
Rückbehalt und Ausgleichsabgabe bei Milch 
Ist Vorzugsmilch Verkehrsmilch? Begriff der Verkehrsmilch. 
BGer; Entscheid vom 19. Juni 1970 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

Milchwirtschaft 
Herausgabeanspruch auf rechtswidrig erlangte Vermögensvorteile 
Text von Zif. 1.2 

Ablieferungspflicht für Aushilfsmilch 
Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen Beschwer­
deentscheid der Abteilung für Landwirtschaft. - Prüfungsbefugnis des Bun­
desgerichtes. - Ausstandspflicht eines Bundesrichters. - Ausstandsgründe 
bei einem Milchverband. - Zusammensetzung der Programmkommission. -
Freies Verfügungsrecht über nicht für den Konsum benötigte Milch? 
BGer; Entscheid vom 29. Oktober 1971 der verwaltungsrechtlichen Kam­
mer. Auch publiziert in BGE 97 1 860. 
Pastmilch. Herstellung und Abfüllung 
Bewilligungspflicht gemäss Art. 21 bis Abs. 4 Milchbeschluss. Vorausset­
zungen der Bewilligung; die Bewilligung ist u.U. auch dann zu erteilen, wenn 
die Eigenherstellung teurer ist als der Zukauf. 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 31. August 1971 
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Wechsel der Milchsammelstelle 
Massgebliche Gesichtspunkte für die Beurteilung von Gesuchen um Wechsel 
der Milchsammelstelle (Milchbeschluss Art. 5): nur objektive, nicht persön­
liche Momente sind erheblich. - Beurteilung der Zupacht von Land für den 
Wechsel.-Ablieferungspflicht des Betriebsinhabers an zwei Sammelstellen? 
Beurteilung der Verwertungsmöglichkeiten der Milch. - Kein öffentlich­
rechtlicher Anspruch eines Milchkäufers (hier Inhaber der Milchsammel­
stelle) auf ein bestimmtes zu verwertendes Milchquantum und deshalb bei 
Verlust auch kein Anspruch auf Entschädigung. 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 15. Dezember 1971. 

Förderung des Viehexportes durch Bundesbeiträge 
Verfehlungen eines Viehexporteurs. Verweigerung und Ausschluss von Bun­
desbeiträgen. 
Text vom Zif. 1.2 

Kostenbeiträge an Viehhalter im Berggebiet 
Ist ein Betrieb oder sind zwei Betriebe anzunehmen? Der Viehhalter hat einen 
Anspruch auf Kostenbeiträge (i.S. von Art. 99 lit. h OG). - Abänderbarkeit 
oder Widerrufbarkeit eines Verwaltungsaktes; bei wiederkehrenden Lei­
stungen Abänderbarkeit für die Folgezeit. - Der Begriff des landwirtschaftli­
chen Betriebes; einheitliche und getrennte Betriebe. - Die Abgrenzungskri­
terien für getrennte Betriebe auf dem Gebiet der Kostenbeiträge. - Der Be­
griff der Gemeinschaftsstallung. 
BGer; Entscheid vom 10. Oktober 1973 der verwaltungsrechtlichen Kam­
mer. 

Produktionslenkung in der Milchwirtschaft. Einschränkung der Käsefabri­
kation 
Die Befugnisse der Abteilung für Landwirtschaft des EVD als Beschwer­
deinstanz. - Die Kompetenzen der Sektionen des Zentralverbandes schwei­
zerischer Milchproduzenten; Ermessen; Grundsatz der Verhältnismässig­
keit. - Massgeblich für die produktionslenkenden Anordnungen sind die 
Tatsachen der schlechten Produktion nicht die Ursachen. 
BGer; Entscheid vom 3. August 1973 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

Überschussverwertung von Bankvieh 
Formen der Überschussverwertung. - Eintreten auf eine Verwaltungsbe­
schwerde setzt ein aktuelles Interesse an der Aufhebung oder Änderung der 
angefochtenen Verfügung voraus; Ausnahmen von dieser Regel. - Verfü­
gungskompetenz der Schweizerischen Genossenschaft für Schlachtvieh- und 
Fleischversorgung (GSF) als einer vom Bund beigezogenen Organisation 
nach Art. 120 LwG; mangelhafte Regelung in der Schlachtviehordnung (SV). 
- Nichtigkeit einer Verfügung wegen Unbestimmtheit? - Begriff der Gleich­
artigkeit inländischer und eingeführter Erzeugnisse im Sinne von Art. 23 Abs. 
1 Bst. c LwG; gilt das für eingeführte Rindsstotzen und inländisches erstklas­
siges Bankfleisch und inländische Vorderviertel von Bankfleisch? Kriterien. 
- Natur der Übernahmepflicht. 
BGer; Entscheid der verwaltungsrechtlichen Kammer vom 12. März 1976. 

Geflügelfarmen. Eröffnung 
Rechtsgrundlagen für den Entscheid über die Eröffnung: die Eierordnung. 
Voraussetzungen für die Bewilligung: Bedürfnis und Berücksichtigung der 
Handelspolitik. - Prüfung des konkreten Falles: Der Gesuchsteller ist auf die 
Eröffnung einer Geflügelfarm nicht angewiesen; auch die Absatzlage verbie-
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tet eine Bewilligung. Der Gesuchsteller kann ein neues Gesuch stellen, wenn 
sich die Situation auf dem Eiermarkt verbessert. 
DFEP; decision du 23 janvier 1976 

Umteilung von der Siloverbotszone in die Silozone. Voraussetzungen 
Ausnahmebewilligungen gemäss dem Milchlieferungsregulativ sind noch 
kein Grund für eine Umteilung in die Silozone. - Zumutbarkeit für die Belas­
sung in der Siloverbotszone. - Gründe für einen Ausschluss eines Wechsels: 
Ziel der rationellen Milchverwertung. - In casu wäre eine eventuell nur vor­
übergehende Zuteilung auch unzweckmässig. - Grundsatz der Verhältnis­
mässigkeit nicht verletzt. 
TF; arret du 30 juillet 1976. 

Ausschluss von der Einfuhrberechtigung für Fleisch 
Text vom Zif. 1.2 

Milchsammelstelle 
Wer ist als Inhaber einer Milchsammelstelle zu betrachten? Die Milchliefe­
rungsgesellschaft, d.h. eine einfache Gesellschaft von Verkehrsmilchprodu­
zenten, welche ihre Milch in einem von ihr gemieteten Lokal abliefert, oder 
der Käser, welcher die Milch in diesem Lokal entgegenimmt? 
BGer; Entscheid vom 21. Dezember 1977 der verwaltungsrechtlichen Kam­
mer 

Preis- und Absatzgarantie für Eier 
Art. 5 Abs. 1 der Eier-Ordnung bezweckt die Sicherung des Absatzes der 
bäuerlichen Eierproduktion. - Kriterien der bäuerlichen Produktion. - Der 
Entzug einer Bewilligung nach Art. 2 der Eier-Ordnung bewirkt lediglich den 
Verlust der Preis- und Absatzgarantie, nicht aber das Recht zur Produktion. -
Gründe für den Entzug der Bewilligung im konkreten Falle: Kein Bedürfnis; 
wirtschaftliche Verflechtung; Herstellung der Rechtsgleichheit durch Besei­
tigung eines früheren Entgegenkommens. 
EVD; Beschwerdeentscheid vom 29. Juni 1978 
Bemerkung: Hinweis auf BGE 102 Ib 356, der auch dem hier zitierten Ent­
scheid entspricht 

Entzug einer Einfuhrberechtigung wegen Nichteinhaltung einer Auflage 
Text vorn Zif. 1.2 
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5. Landwirtschaftliches Polizeirecht. Umweltschutzrecht 

5.1 Gewässerschutz 

Bauverweigerung wegen Gefährdung von Trink- und Brauchwasser 
Verweigerung der Baubewilligung ausserhalb des Kanalisationsgebietes der 
Gemeinde. Sammlung der Abwässer in einer geschlossenen Grube. Grösse 
der Verwertungsfläche. Es ist verboten, die Gefahr der Verunreinigung zu 
schaffen. Wo es um die Sicherstellung gesunden Trink- und Brauchwassers 
geht, ist die daraus entstehende wirtschaftliche und finanzielle Belastung 
nicht zu beachten. Das eidgenössische Gewässerschutzgesetz bedarf keiner 
Ausführungsbestimmungen, um durchführbar zu sein. Aktuelles Interesse 
als Prozessvoraussetzung. 
BGer; Urteil vom 18. November 1966 der verwaltungsrechtlichen Kammer 
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Schweinemästerei. Voraussetzungen für die Bewilligung 
Verhältnis zu bestehenden Landwirtschaftsbetrieben herkömmlicher Art. -
Verhältnis zur Handels- und Gewerbefreiheit und zur Eigentumsgarantie. 
BGer; Entscheid vom 30. Juni 1971 der staatsrechtlichen Kammer 

Landwirtschaftsbetrieb. Umstellung auf Ackerbau und Schweinezucht 
Derzeitige Voraussetzungen für die Bewilligung eines Schweinezuchtbetrie­
bes. - Änderung der Voraussetzungen; Risiko des Landwirts, dass die Im­
mission später einschränkender beurteilt wird. 
BGer; Entscheid vom 30. Juni 1971 der staatsrechtlichen Kammer 

Ja_ucheverwertung bei intensiver Tierhaltung. Betrieb einer Schweinemäste­
re1 
Verbot der Ableitung von Gülle in Kanalisation und Bach. Vom Tierhalter 
kann die vertragliche Sicherung von Flächen für das Ausbringen von Jauche 
verlangt werden. Diese Befugnis folgt der Verpflichtung der Kantone, alle 
zum Schutz der ober- und unterirdischen Gewässer gegen Verunreinigung 
erforderlichen Massnahmen zu treffen. - Frage der Angemessenheit der 
Massnahmen a) nach ihrem Inhalt, b) der Frist für die Verwirklichung. 
BGer; Entscheid vom 1. Juli 1975 der verwaltungsrechtlichen Kammer 

Widerhandlung gegen das Gewässerschutzgesetz (Art. 37) 
Anforderungen an den Nachweis einer konkreten Gefährdung des Grund­
wassers. Strafbar ist, wer die nahe Möglichkeit schafft, dass verunreinigende 
Stoffe durch Versickern in das Grundwasser gelangen können (hier: Aus­
bringen von Jauche auf schneebedeckten Boden) 
Infraction il Ja loi sur la protection des eaux contre la pollution. 
Exigences concernant la preuve d'une mise en <langer concrete de la nappe 
souterraine. Est punissable celui qui cree un risque imminent que des mati­
eres polluantes atteignent Ja nappe souterraine par ecoulement (ici: epandage 
de purin sur un so! couvert de neige) 
BGer; Urteil vom 21. Oktober 1985 des Kassationshofes 
Anmerkung dazu 

5.2 Landwirtschaftliche Hilfsstoffe 

Die Beschwerdeentscheide der Abteilung für Landwirtschaft sind mit der 
verwaltungsgerichtlichen Beschwerde an das Bundesgericht weiterziehbar. 
Schadenersatzforderungen des Herstellers eines Hilfsstoffes gegen den Bund 
sind mit der verwaltungsrechtlichen Klage geltend zu machen, nicht mit der 
Beschwerde. - Voraussetzungen des gewerbsmässigen Verkaufs. 
BGer; Entscheid vom 20. Juli 1970 der verwaltungsrechtlichen Kammer. 

5.3 Tierseuchenpolizei 

Bewilligung für Wanderschafherde 
Die Vermutung, die Futtergrundlage im Kanton reiche für eine weitere 
Wanderschafherde nicht aus, genügt zur Verweigerung der Bewilligung 
nicht. - Seuchenpolizeiliche Gründe, die eine Verweigerung rechtfertigen, 
sind nicht dargetan worden. 
Autorisation pour Ja transhumance de troupeaux. La supposition que !es 
conditions de fourrage dans Je canton ne permettent pas le passage il plus 
d'un troupeau transhumant ne suffit pas pour refuser l'autorisation. - Des 
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'
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~tifs a la police des epizooties, susceptibles de justifier un refus de l'autori-
5ation, ne sont pas invoques en l'espece. 

. llGe<; Urteil vom 30. A-t 1985 de< II. öffontlichrechtliohen Abt<ilunfl 
f {BGE 111 lb 337). 

i 
f 5.4 Mi/chwirtschaftlicher Kontroll- und Beratungsdienst 

t Strafentscheide einer kantonalen Rekurskommission 
;. Text vom Zif. 2.5 

' ' Ordnungsbussen 
; Text vom Zif. 2.5 

:' 5.5 Natur- und Heimatschutz 

Natur- und Heimatschutz und materielle Enteignung 
Text vom Zif. 3.1 

, Natur- und Heimatschutz für ein schützenswertes Gebäude (Kapuzinerklo­
f Ster) 
\ Text vorn Zif. 3.1 

Verordnung zum Schutz des Hausersees 
Text vorn Zif. 3.1 
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